Nutzungs-
vertrag

uber die Raumnutzung zum Zwecke
gemeinniitziger Veranstaltung

I. Vertragsparteien

Zwischen

[Name der Organisation/gGmbH],
[Adresse],
vertreten durch [Name der Geschéftsfiihrung]

- im Folgenden ,,Nutzungsgeberin® genannt -

und

[Name der nutzenden Organisation],
vertreten durch [Name, Adresse und Kontaktdaten der verantwortlichen Person]
Freistellungsbescheid des Finanzamts [Nummer] vom [Datum]

- im Folgenden ,,Nutzer*in“ genannt -
wird die folgende Nutzungsvereinbarung geschlossen:

Il. Vertragsgegenstand

Die Nutzungsgeberin liberlasst dem*der Nutzer*in die folgenden Raumlichkeiten in dem
Objekt [Name, Adresse] [ggf. einfiigen: ,,ausschlieBlich zum Zwecke der Durchfiihrung
einer gemeinniitzigen Veranstaltung“] in dem unter Ziffer 11.2. aufgefiihrten Zeitraum:

1.

Halle ([Geschoss]; GroBe in m2: [Flache]), inkl. Toiletten; Eingang [Adresse des
Eingangs] gemaB Anlage [Nummer der Anlage]
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Gemeinwohl bauen praktisch
Dies ist ein Muster. Die Plattform Gemeinwohl bauen praktisch bietet keine Beratungs- oder Rechtsdienstleistungen an.

Gemeinwohl bauen praktisch
Der Freistellungsbescheid vom Finanzamt ist notwendig, wenn eine Nutzung im Rahmen der Gemeinnützigkeit aus steuerrechtlichen Gründen erfolgen muss. Der Freistellungsbescheid dient der Nutzungsgeberin als Nachweis der Gemeinnützigkeit des*der Nutzer*in. Sofern die Nutzungsgeberin einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (WGB) eingerichtet hat, kann es Ausnahmen von dieser Nachweispflicht geben.

Gemeinwohl bauen praktisch
Ob die Gemeinwohlfläche ausschließlich zu gemeinnützigen Zwecken zur Nutzung überlassen werden darf, ist davon abhängig, ob die (gemeinnützige) Nutzungsgeberin einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält oder nicht. Dies ist steuerrechtlich zu klären und in der Buchhaltung zu berücksichtigen. Wenn der Überlassungszweck auf die Durchführung gemeinnütziger Veranstaltungen beschränkt werden soll, muss diese Zweckbestimmung in den Vertrag aufgenommen werden.
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Seminarraum ([Geschoss]; GroBe in m2: [Flache]), inkl. Toiletten; Eingang [Adres-
se des Eingangs] gemafR Anlage [Nummer der Anlage]

Vorplatz gemaB Anlage [Nummer der Anlage]
Lagerraum gemafB Anlage [Nummer der Anlage]

[ggf. weitere Raume benennen]

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

2. Das Nutzungsverhiltnis/die Raumiiberlassung

beginnt am [Datum] um [Uhrzeit] und endet am [Datum] um [Uhrzeit].
erfolgt wochentlich am [Wochentag] von [Uhrzeit] bis [Uhrzeit].

wird fiir die Dauer von [Anzahl] Monaten / [Anzahl] Jahren / unbefristet abge-
schlossen.

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

3. Die Uberlassung des Raumes erfolgt zur Durchfiihrung folgender Veranstaltung:
[Name der Veranstaltung/Veranstaltungszweck].
Die Veranstaltung hat folgenden Charakter:
[Beschreibung einfiigen, z. B.: ,,Workshop*, ,,Fest®, ,,Spielgruppe®]

4. Weiter liberldsst die Nutzungsgeberin dem*der Nutzer*in nach Vereinbarung und Be-
darf die folgende Ausstattung:

Beamer

Leinwand

Bierzeltgarnituren (max. [Anzahl] Stiick)
Stiihle (max. [Anzahl] Stiick)

Biihne ([GroBe, z. B.: ,2 m x 1 m“])
Tischtennisplatte

Voll ausgestattete Kiiche inklusive Herd, Backofen, Industriespiilmaschine, Kiihl-
schrank sowie Inventar laut Anlage [Nummer der Anlage ,,Inventarliste®]

[Weitere Ausstattung auflisten sofern verfiigbar, z. B.: ,,Soundanlage inkl. Misch-
pult, zwei Lautsprecher, ein Handmikro*]

(Bedarf bitte ankreuzen)

5. Die Nutzungsgeberin weist ausdriicklich darauf hin, dass es sich bei der [Name/Be-
zeichnung der Gemeinwohlflache] nicht um eine private Eventlocation, sondern um
einen [ggf. ,fiir die Offentlichkeit zugénglichen,“] offenen Begegnungs- und Aufenthalts-
ort der Nachbarschaft handelt. [Sofern dies zutrifft, sind an dieser Stelle die Mdglich-
keit des Durchgangsverkehrs und mégliche Anladsse dafiir anzugeben, z. B.: ,,Die Nut-
zungsiiberlassung der unter vorstehender Ziffer 1 genannten Raumlichkeiten wird daher
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Gemeinwohl bauen praktisch
Diese Raumbeschreibungen sind Beispiele und können beliebig ergänzt oder gekürzt werden.

Gemeinwohl bauen praktisch
Um Missverständnissen über den räumlichen Umfang der Nutzungsüberlassung vorzubeugen, sollten die Räumlichkeiten so konkret wie möglich bezeichnet werden und können in einer Anlage kenntlich gemacht werden - jeweils mit „gemäß Anlage [Nummer]“.

Gemeinwohl bauen praktisch
Bei einer wiederkehrenden Veranstaltungsreihe sollte die Vertragslaufzeit angeben werden. Bei einer festen Vertragslaufzeit ist die ordentliche Kündigung grundsätzlich ausgeschlossen. Sollten sich beide Vertragsparteien für eine flexible Vertragslaufzeit mit ordentlichen Kündigungsrecht aussprechen, kann eine unbefristete Laufzeit vereinbart werden.

Gemeinwohl bauen praktisch
Zusätzlich kann hier geregelt werden, wie der Zugang zu den Gegenständen und Möbeln ermöglicht wird, zum Beispiel durch einen Schlüssel oder Code für den Lagerraum. An dieser Stelle kann ebenfalls mit einer Frist geregelt werden, bis wann der Bedarf der Nutzer*innen an Ausstattung zu klären ist.
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nicht zur ausschlieBlichen Nutzung durch den*die Nutzer*in gewahrt. Daher ist bei Ver-
anstaltungen, die hier stattfinden, insbesondere tagsiiber mit Durchgangsverkehr von
externen Personen zu rechnen, zum Beispiel um das Angebot des Foodsharings zu nut-
zen“].

6. Die unter vorstehender Ziffer 1 genannten Raumlichkeiten diirfen ausschlieBlich zu dem
vereinbarten, gemeinniitzigen Zweck genutzt werden. Die Durchfiihrung von privaten
Feiern oder gewerblicher Veranstaltungen ist untersagt.

IIl. Ubergabe und Riickgabe

1. Die Raumlichkeiten werden nach einer Einweisung des*der Nutzer*in durch die Nut-
zungsgeberin vor Ort im Rahmen einer personlichen Begehung der Raumlichkeiten an
die*den Nutzer*in libergeben.

Die Ubergabe vor der Veranstaltung erfolgt am [Datum und Uhrzeit].

Die Riickgabe nach der Veranstaltung erfolgt am [Datum und Uhrzeit].

2. [Schliissel oder andere Ubergabe regeln, z. B.: ,,Statt eines Schliissels wird dem*der
Nutzer*in ein individueller Zugangscode per SMS oder E-Mail an die unter Ziffer I. ange-
gebene Telefonnummer oder E-Mail-Adresse libermittelt. Der*die Nutzer*in verpflichtet
sich, den Zugangscode geheim zu halten und insbesondere nicht an Dritte weiterzuge-
ben. Die Nutzungsgeberin hat jederzeit das Recht, den Zugangscode zu dndern.“]

3. Die Nutzungsgeberin iibergibt die Raumlichkeiten in gereinigtem, bau- und einrich-
tungstechnisch einwandfreiem Zustand. Der*die Nutzer*in ist verpflichtet, die Raum-
lichkeiten und die Ausstattung pfleglich zu behandeln und sie im urspriinglichen bau-
lichen sowie unbeschidigten und besenreinen Zustand zuriickzugeben. Eine Ubersicht
zur Riickgabe des Raumes befindet sich in der Checkliste als Anlage 2 dieser Vereinba-
rung.

IV. Allgemeine Nutzungsbedingungen

1. Der*die Nutzer*in hat die Raumlichkeiten pfleglich zu behandeln und gemaRB den verein-
barten Zwecken zu nutzen. Die*der Nutzer*in verpflichtet sich, ausschlieBlich die unter
Ziffer 11.4. aufgefiihrte Ausstattung, nicht aber das Eigentum anderer Nutzer*innen zu
benutzen.

2. [Falls ein Lagerraum laut Ziffer 11.4. mitgenutzt werden kann: ,,Der Lagerraum ist ge-
geniiber Unbefugten verschlossen zu halten. Die Nutzungsgeberin weist ausdriicklich
darauf hin, dass auch andere Nutzer*innen der [Name oder Bezeichnung der Gemein-
wohlflache] Zugang zum Lagerraum haben und keine Haftung durch die Nutzungsge-
berin libernommen werden kann. Es ist untersagt, feuer- oder explosionsgefahrliche,
strahlende, zur Selbstentziindung neigende, giftige, atzende, wassergefahrdende oder
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Gemeinwohl bauen praktisch
Für manche Orte ist jedoch das Gegenteil wichtig – nämlich, dass Durchgangsverkehr ausdrücklich für die Dauer der Veranstaltung ausgeschlossen wird. Dies kann wichtig sein, um zum Beispiel einen als sicher empfundenen Raum, einen sogenannten safer space, zu schaffen. Wobei zur Bereitstellung eines safer space deutlich mehr als eine ungestörte physische Raumqualitäten gehört.

Gemeinwohl bauen praktisch
Dieser Punkt bezieht sich auf Schließsysteme, die per App gesteuert werden. Dies hat – vor allem bei einer Nutzung durch viele unterschiedliche Personengruppen – Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlüsseln. Kosten der Installation und die Möglichkeiten von Vandalismus sind bei der Einführung eines solchen Systems zu berücksichtigen.

Gemeinwohl bauen praktisch
Hier sollte die Hausordnung und eine Checkliste für die Raumnutzung als Anhang zur Nutzungsvereinbarung angegeben werden.
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V.

ibelriechende Stoffe zu lagern. Gleiches gilt fiir elektrische Gerdte mit Akkus. Das La-
gerverbot gilt weiterhin fiir Giiter, die verderben, verfaulen, Ungeziefer anlocken kon-
nen, sowie dariiber hinaus fiir lebende Tiere und Pflanzen.”]

Veranderungen an der Einrichtung oder Dekorationen diirfen nur nach vorheriger Ab-
sprache mit der Nutzungsgeberin vorgenommen werden.

Die Nutzungsgeberin weist darauf hin, dass die Nachbarschaft fiir die Dauer der mit
ihr abgestimmten Nutzungszeiten werktags von [Uhrzeit] bis [Uhrzeit], an Sonn- und
Feiertagen von [Uhrzeit] bis [Uhrzeit] das Objekt [Name] beziehungsweise die Raum-
lichkeiten betreten und mitnutzen darf.

Nutzungsentgelt

Moglichkeit 1: keine Miete vereinbaren

1.

2.

Fiir die Uberlassung der Raumlichkeiten ist kein Nutzungsentgelt zu entrichten.

Der*die Nutzer*in bestétigt ausdriicklich, dass sie eine vom Finanzamt anerkannte ge-
meinniitzige Gesellschaft ist und die Raumlichkeiten nicht fiir ihren wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb nutzen wird beziehungsweise dass sie eine juristische Person des 6f-
fentlichen Rechts ist, die gemeinniitzige Zwecke der Nutzungsgeberin fordert.

Moéglichkeit 2: Nutzungsentgelt vereinbaren

1.

Das Nutzungsentgelt dient dazu, die laufenden Kosten fiir den Betrieb des Objekts [Na-
me] durch die Nutzungsgeberin zu decken, ohne sich gewinnmaximierend auszuwirken.
Die Hohe des Nutzungsentgelts wird nach dem ,,Pay what you can“-Prinzip festgelegt
und nimmt Riicksicht auf die finanziellen Kapazitdten des*der Nutzer*in. Vor diesem
Hintergrund wird fiir die in Ziffern II. und Ill. angegebene Nutzung der Raumlichkeiten
ein

monatliches

einmaliges

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nutzungsentgelt in Hohe von [Betrag] Euro vereinbart.

Das Nutzungsentgelt ist jeweils binnen [Anzahl, z. B.: ,,fiinf“] Werktagen nach Rech-
nungsstellung durch die Nutzungsgeberin beziehungsweise bei wiederkehrender Nut-

zung, zum Beispiel wochentlich, bis zum [Tag benennen, z. B.: ,,3.“] Werktag des laufen-
den Monats fallig und auf das folgende Konto der Nutzungsgeberin zu entrichten:

— Nutzungsgeberin: [Name der Nutzungsgeberin]

— Bank: [Name der Bank der Nutzungsgeberin]
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Gemeinwohl bauen praktisch
Hier ist – je nachdem, ob die Nutzungsgeberin einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält – eine der beiden Regelungen „keine Miete“ oder „Miete“ zu wählen.

Gemeinwohl bauen praktisch
Hier können natürlich auch andere Zahlmodalitäten vereinbart werden. Wir haben in der KoFabrik in Bochum gute Erfahrungen mit dem „Pay what you can“-Prinzip gemacht. Danach zahlen solche Vereine oder Institutionen, die es sich leisten können, einen Normal- oder Solidaritätsbetrag und andere Nutzungen zahlen weniger.

Gemeinwohl bauen praktisch
An dieser Stelle kann auch eine Übernahme von für die Dauer der Nutzung anteiligen Betriebskosten durch den*die Nutzer*in geregelt werden. Die genauen Kostenarten, also welche Betriebskosten übernommen werden sollen, sind dafür aufzuführen. Entsteht eine signifikante Steigerung der Betriebskosten nach Abschluss des Vertrages, kann auch dies geregelt werden. Bestenfalls werden die Anpassungen in einem Nachtrag zu dieser Nutzungsvereinbarung festgehalten. Damit eine Anpassung der Betriebskosten möglich ist, sollte an dieser Stelle folgende Formulierung stehen: „Die Nutzungsgeberin ist berechtigt, im Falle von nach Abschluss dieser Vereinbarung gestiegenen Betriebs- und Bewirtschaftungskosten oder veränderten Mietbedingungen das Nutzungsentgelt im Rahmen des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit nach billigem Ermessen (§ 315 Bürgerliches Gesetzbuch) durch einseitige Erklärung anzupassen, wobei die jeweilige Mehrbelastung insgesamt 10% des ursprünglich vereinbarten Nutzungsentgelts nicht überschreiten darf. Die Nutzungsentgeltanpassung ist dem*der Nutzer*in mindestens einen Monat vor Inkrafttreten der Anpassung anzukündigen.
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3.

VI.

VII.

1.

— IBAN: [IBAN der Nutzungsgeberin]

— BIC: [BIC der Bank der Nutzungsgeberin]

— Verwendungszweck: [Verwendungszweck, z. B.: Vertragsnummer]
Verweigert der*die Nutzer*in die Ubergabe oder erscheint er*sie nicht zu dem in Ziffer
1. vereinbarten Ubergabetermin oder nutzt er*sie die Raumlichkeiten nicht zur verein-

barten Nutzungszeit, ist das Nutzungsentgelt gleichwohl fallig. Es besteht kein Recht,
ausgefallene Veranstaltungstermine nachzuholen.

Respektvolles Miteinander; Inhaltliche Veranstaltungs-
verbote; Betretensrecht der Nutzungsgeberin

. Grundlage fiir die Nutzung der [Name oder Bezeichnung der Gemeinwohlflache] ist ein

respektvolles Miteinander. Jegliche Form von Ausgrenzung, Rassismus, Homophobie,
sonstiger Diskriminierung und verbaler oder kdrperlicher Gewalt sind untersagt.

Der*die Nutzer*in erkldrt ausdriicklich, dass er*sie die Riumlichkeiten nicht fiir einen
der folgenden Zwecke verwenden wird, und verpflichtet sich, Teilnehmende, die solche
Inhalte verbreiten, von der Veranstaltung auszuschlieBen:

— Veranstaltungen, die mit ihren Inhalten Straftatbestande verwirklichen oder sit-
tenwidrig sind, insbesondere bei sexistischen oder pornografischen Inhalten,

— Veranstaltungen, die einen verfassungsfeindlichen Hintergrund haben,

— Veranstaltungen, die Herabwiirdigungen durch rassistische Diskriminierungen
oder aus Griinden des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identitat
zum Inhalt haben.

Es diirfen weder in Wort noch in Schrift die Freiheit und Wiirde des Menschen veracht-
lich gemacht noch Symbole, die im Geist verfassungsfeindlicher oder verfassungswid-

riger Organisationen stehen oder diese reprasentieren, verwendet oder verbreitet wer-
den.

. Die Nutzungsgeberin und Beauftragte der Nutzungsgeberin sind jederzeit berechtigt,

die liberlassenen Raumlichkeiten zu betreten und zu besichtigen, um sich von der ver-
tragsgemaBen Nutzung zu iiberzeugen und bei erheblichen VerstoBen gegen diesen
Vertrag oder Strafgesetze die Veranstaltung zu beenden und gegebenenfalls ein Haus-
verbot auszusprechen.

Pflichten des*der Nutzer*in

Der*die Nutzer*in versichert, nicht im Auftrag eines*einer anderen Veranstalter*in zu
handeln. Der*die Nutzer*in ist nicht berechtigt, die Raume Dritten zu {iberlassen.
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Gemeinwohl bauen praktisch
Es kann eine mit allen Nutzer*innen gemeinsam erstellte Hausordnung als Anlage zur Nutzungsvereinbarung beigefügt werden.

https://gemeinwohl-bauen-praktisch.de

Der*die Nutzer*in hat fiir einen ordnungsgemaBen Ablauf der Veranstaltung Sorge zu
tragen. Als Leitung der Veranstaltung wird benannt: [Name].

Die Veranstaltungsleitung muss wahrend der Veranstaltung anwesend sein. Er*sie ist
fiir die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung aller die Benutzung betreffen-
den feuer-, sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Vorschriften sowie der
vertraglichen Vereinbarungen verantwortlich.

2. Der*die Nutzer*in tragt das gesamte Risiko der Veranstaltung einschlieBlich der Vor-
und Nachbereitung und ist fiir die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung aller
einschlagigen Vorschriften, der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz und
behdrdlichen Auflagen sowie Hygienevorschriften verantwortlich.

Auch sind die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Sofern fiir die vereinbarte Nutzung eine behdrdliche Meldung, Anzeige oder Genehmi-
gung erforderlich ist, hat der*die Nutzer*in diese der Nutzungsgeberin ohne Aufforde-
rung rechtzeitig, das heiBt mindestens eine Woche, vor Nutzungsbeginn nachzuweisen.

Der*die Nutzer*in hat dafiir Sorge zu tragen, dass eventuelle behdrdliche Auflagen, Si-
cherheitsbestimmungen etc. eingehalten werden (dies gilt insbesondere fiir Sicher-
heitsauflagen wie beispielsweise die Anwesenheit einer erforderlichen Anzahl an Erst-
helfer*innen).

3. Beabsichtigt de*die Nutzer*in Gruppenangebote an Kinder und Jugendliche anzubie-
ten, hat er*sie der Nutzungsgeberin rechtzeitig, das hei3t mindestens eine Woche, vor
Beginn der Veranstaltung ein polizeiliches Fiihrungszeugnis der die Gruppenangebote
durchfiihrenden Kursleiter*innen vorzulegen.

4. Voriibergehende Veranderungen der Raumlichkeiten (zum Beispiel das Aufstellen von
Trennwanden, das Bohren von Lochern etc.) diirfen durch den*die Nutzer*in nur nach
vorheriger Zustimmung der Nutzungsgeberin durchgefiihrt werden. Bauliche Verdnde-
rungen diirfen nur mit schriftlichem Einverstandnis der Nutzungsgeberin erfolgen.

5. (a) Der*die Nutzer*in beachtet die in der Anlage [Nummer der entsprechenden Anla-
ge] beigefiigte Brandschutzordnung nebst Anordnungen zum Verhalten im Brand-
fall und verpflichtet sich, die Flucht- und Rettungswege frei zu halten.

(b) Im Falle eines Alarms und/oder Brandes ist die Feuerwehr telefonisch zu informie-
ren (Rufnummer: 112).

(c) Wird ein Feueralarm selbstverschuldet ausgeldst, sind die Kosten durch den*die
Nutzer*in zu tragen.

(d) Feuer machen sowie das Grillen ist auf dem gesamten Gelande untersagt. Rau-
chen ist im gesamten Gebdude untersagt. Der Einsatz von Nebelmaschinen ist
verboten.

(e) Das Offenhalten/Verkeilen oder Blockieren von Brandschutztiiren ist strengstens
untersagt. Brandschutztiiren, Notausgange/-ausstiege und Fluchtwege sind frei zu
halten.

6. Der Verkauf von Speisen und Getrdnken ist untersagt.
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Gemeinwohl bauen praktisch
Wir haben es als sehr hilfreich erlebt, die Fluchtwege bei einer gemeinsamen Begehung mit den Nutzer*innen vor der Veranstaltung zu zeigen.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

VIIl.

1.

Dieses

Eine eventuell erforderliche Anmeldung und Gebiihrenzahlung bei der Gesellschaft fiir
musikalische Auffiihrungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte (GEMA) ist Ange-
legenheit des*der Nutzer*in. Auf Verlangen der Nutzungsgeberin hat der*die Nutzer*in
den Nachweis der Entrichtung der GEMA-Gebiihren zu erbringen.

Der*die Nutzer*in hat dafiir Sorge zu tragen, dass die maximal zugelassene Lautstdrke
von 80 Dezibel (dB (A)) nicht liberschritten wird (vergleichbar zum Beispiel mit dem
Verkehr auf einer HauptstraBe oder Wascheschleuder).

Der*die Nutzer*in hat dafiir Sorge zu tragen, dass die fiir den zur Nutzung iiberlasse-
nen Raum zugelassene Personenzahl in Hohe von [Anzahl] Personen nicht liberschritten
wird. Bei Uberschreitung haftet der*die Nutzer*in fiir alle daraus entstehenden Schi-
den. Eine Personenzdhlung wird empfohlen. Es muss weiterhin dafiir Sorge getragen
werden, dass keine unbefugten Personen Zutritt zu den liberlassenen Raumen erhalten.

Der*die Nutzer*in hat die in Anlage [Nummer der Anlage] aufgefiihrte Hausordnung zu
beachten und einzuhalten.

Der*die Nutzer*in ist verpflichtet, die Raumlichkeiten nach der Veranstaltung besenrein
zu reinigen. Reinigungsmittel werden durch die Nutzungsgeberin zur Verfiigung gestellt.
Sollte die Reinigung nicht nach dem Nutzungsende erfolgen, ist die Nutzungsgeberin
berechtigt, nach vorheriger Abmahnung die Reinigung selbst durchfiihren zu lassen und
die Kosten hierfiir dem*der Nutzer*in weiter zu berechnen.

Nach der Beendigung der Nutzung beziehungsweise beim Verlassen der Raumlichkeiten
hat der*die Nutzer*in die in Anlage [Nummer der Anlage] ,,Checkliste zur Raumnut-
zung® aufgefiihrten Tatigkeiten auszufiihren. Simtliche Tatigkeiten sind, soweit nichts
anderes mit der Nutzungsgeberin vereinbart wurde, unverziiglich durchzufiihren.

Die Nutzung der ausgewiesenen Parkplatze [Lagebeschreibung] ist, sofern diese frei
sind, ab [Uhrzeit] Uhr méglich. Vor [Uhrzeit] Uhr sind diese freizuhalten. Unberechtigt
parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Haftung

Haftung des*der Nutzer*in

Der*die Nutzer*in fiihrt alle Aktivitdten in eigener Verantwortung durch. Die Nutzungs-
geberin stellt ausschlieBlich die unter Zziffer Il. vereinbarten Raumlichkeiten und Aus-
stattung zur Verfiigung und tritt dabei nicht als Veranstalterin auf.

Der*die Nutzer*in haftet der Nutzungsgeberin fiir Schdaden, die durch ihn*sie selbst, sei-
ne*ihrer Angehdrigen oder Angestellten sowie die Personen, die sich mit seinem*ihren
Wissen und Wollen in den Raumlichkeiten aufhalten, insbesondere Veranstaltungsteil-
nehmende, in den Raumlichkeiten, am Grundstiick oder am Gebaude verursacht wer-
den. Er*sie haftet fiir Schaden, die durch unsachgemaBe Behandlung oder durch un-
zureichende Pflege, insbesondere von technischen oder sonstigen Einrichtungsgegen-
stdnden, entstehen, sofern und soweit ihn*sie, einen seiner*ihrer gesetzlichen Vertre-
ter*innen oder Erfiillungsgehilf*innen jeweils ein Verschulden trifft. Dem*Der Nutzer*in
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Gemeinwohl bauen praktisch
Hier sind gegebenenfalls die zulässigen Personenzahlen in den einzelnen Räumlichkeiten aufzulisten.

Gemeinwohl bauen praktisch
Hierbei sind die Regelungen zur Öffentlichkeit der Räume zu berücksichtigen, die unter Ziffer II.5. und III.4. getroffen werden. Die Sicherheit aller anwesenden Personen muss gewahrt werden.

https://gemeinwohl-bauen-praktisch.de

obliegt innerhalb der Raumlichkeiten der Beweis, dass ein schuldhaftes Verhalten nicht
vorgelegen hat.

Fur Schaden, die durch von dem*der Nutzer*in eingebrachte Sachen oder deren un-
sachgemaBe Handhabung entstehen, haftet allein der*die Nutzer*in. Dasselbe gilt fiir
Schéaden, die durch die Veranstaltung einschlieBlich Vor- und Nacharbeiten in und an
den Raumlichkeiten und das Verhalten der Veranstaltungsteilnehmer*innen oder au-
Benstehender Dritter verursacht werden. Der*die Nutzer*in stellt die Nutzungsgeberin
insofern von jeglichen Anspriichen - auch Dritter - frei.

Der Abschluss einer ausreichenden (Veranstalter*innen-)Haftpflichtversicherung sei-
tens des*der Nutzer*in wird dringend und ausdriicklich empfohlen. Fiir Veranstaltungen
ab 50 Personen muss diese auBerdem verpflichtend von dem*der Nutzer*in vor Beginn
der Veranstaltung nachgewiesen werden.

Mangel und/oder Schaden an den Raumlichkeiten und/oder der Ausstattung sind umge-
hend telefonisch an die Nutzungsgeberin zu melden (siehe Kontakt Ziffer I.).

2. Haftung der Nutzungsgeberin

Die Nutzungsgeberin stellt dem*der Nutzer*in die unter Ziffer 1. vereinbarten Raumlich-
keiten und Ausstattung zum vereinbarten Zeitpunkt in ordnungsgemaBem Zustand zur
Verfiigung. Sollten offensichtliche Mangel vorliegen, so werden diese von der Nutzungs-
geberin unverziiglich nach Kenntnis beseitigt.

Eine Minderung Nutzungsentgelts ist nur bei einer erheblichen Minderung der Ge-
brauchsfahigkeit und auch nur dann zuldssig, wenn das Recht zur Minderung von der
Nutzungsgeberin anerkannt, unbestritten oder dem Grunde und der H6he nach rechts-
kraftig festgestellt ist. Die Aufrechnung und die Ausiibung eines Zuriickbehaltungs-
rechts sind ausgeschlossen, es sei denn, diese Forderungen sind anerkannt, unbestrit-
ten, rechtskriftig festgestellt oder entscheidungsreif. Im Ubrigen wird der*die Nut-
zer*in auf die Geltendmachung etwaiger Bereicherungsanspriiche verwiesen.

Soweit in dieser Vereinbarung nicht ausdriicklich etwas anderes geregelt ist, stehen
dem*der Nutzer*in vertragliche und / oder gesetzliche Schadensersatzanspriiche gegen
die Nutzungsgeberin nur in folgenden Fillen zu:

— vorsdtzliche oder grob fahrlédssige Pflichtverletzungen der Nutzungsgeberin,

— wenigstens fahrlassige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch die Nut-
zungsgeberin, wobei wesentliche Vertragspflichten solche sind, die eine ord-
nungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrages erst ermdglichen und auf deren Be-
achtung die Parteien daher in besonderem MafBe vertrauen diirfen, wobei die
Haftung fiir fahrldssig verursachte Sach- und Vermogensschaden der Hohe nach
beschrankt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen
Schaden,

— arglistiges Verschweigen eines Mangels durch die Nutzungsgeberin oder ihr zure-
chenbare Dritte,

— Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit durch eine wenigstens
fahrlassige Pflichtverletzung der Nutzungsgeberin,
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IX.

— Schéaden, die von einer von der Nutzungsgeberin gemaB diesem Vertrag abge-
schlossenen Versicherung erstattet werden,

— Schdden, die auf einem VerstoB3 gegen eine etwaige Zusicherung oder Garantie der
Nutzungsgeberin beruhen.

Den vorgenannten Handlungen und Pflichtverletzungen der Nutzungsgeberin sind ent-
sprechende Handlungen und Pflichtverletzungen seiner Organe, Mitarbeiter*innen oder
sonstiger der Nutzungsgeberin zurechenbarer Personen (§ 278 Biirgerliches Gesetz-
buch) gleichgestellt.

Schadenersatzanspriiche des*der Nutzer*in wegen von der Nutzungsgeberin nicht zu
vertretender Immissionen oder Stérungen des Gebrauchs der iiberlassenen Raumlich-
keiten, der Zugédnge des Gebadudes oder des Grundstiicks sind ausgeschlossen. Min-
derungsanspriiche wegen solcher Umstdnde stehen dem*der Nutzer*in nur zu, falls
diese Umstdande mit einer erheblichen Beeintrachtigung der Veranstaltung/der Nutzung
verbunden sind oder sie den Gebrauch der iiberlassenen Raumlichkeiten ganz oder zu
einem erheblichen Teil ausschlieBen. Die Nutzungsgeberin wird sich bemiihen, auf die
Beseitigung ihr schriftlich bekannt gegebener Immissionen oder Stérungen hinzuwirken.

Kiindigung/Stornierung

. Ordentliche Kiindigung/Stornierung

Der*Die Nutzer*in ist berechtigt, das Vertragsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von
[Anzahl] Woche/n vor dem Nutzungsbeginn durch schriftliche Mitteilung an die Nut-
zungsgeberin zu kiindigen/stornieren. Ein Anspruch auf Ausweich- oder Zusatztermine
besteht nicht, wobei die Nutzungsgeberin bei Verfiigbarkeit immer bemiiht ist, dem*der
Nutzer*in nach Moglichkeit Ausweichtermine anzubieten.

Der*Die Nutzer*in ist im Falle einer wiederkehrenden Nutzung berechtigt, einzelne Nut-
zungstage unter Einhaltung einer Frist von [Anzahl] Woche/n vor dem jeweiligen Nut-
zungsbeginn durch schriftliche Mitteilung an die Nutzungsgeberin zu kiindigen/stornie-
ren.

Die Nutzungsgeberin ist berechtigt, das Vertragsverhdltnis unter Einhaltung einer Frist
von zwei Wochen vor dem vereinbarten Nutzungszeitpunkt durch schriftliche Mitteilung
an den*die Nutzer*in zu kiindigen, wenn die Raumlichkeiten fiir eigene Zwecke benétigt
werden und der Bedarf bei Vertragsabschluss nicht absehbar war.

Die Nutzungsgeberin ist im Falle einer wiederkehrenden Nutzung durch den*die Nut-
zer*in berechtigt, einzelne Nutzungstage unter Einhaltung einer Frist von [Anzahl]
Woche/n vor dem jeweiligen Nutzungsbeginn durch schriftliche Mitteilung an die Nut-
zungsgeberin zu kiindigen/stornieren.

Der*die Nutzer*in kann in beiden Fallen keine Schadensersatzanspriiche geltend ma-
chen.

2. AuBerordentliche Kiindigung/Stornierung
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Die Nutzungsgeberin ist berechtigt, das Vertragsverhaltnis bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes fristlos zu kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor,
wenn der*die Nutzer*in die vertraglichen Verpflichtungen in erheblicher Weise verletzt
und/oder wenn eine andere als die vereinbarte Veranstaltung durchgefiihrt wird oder
dies zu befiirchten ist.

Gleichsam ist die Nutzungsgeberin berechtigt, jederzeit vom Vertrag zuriickzutreten,
wenn der*die Nutzer*in die vertraglich vereinbarten Nachweise (insbesondere Versi-
cherungen oder polizeiliches Fiihrungszeugnis bei Veranstaltungen mit Jugendlichen)
nicht bis zum Veranstaltungsbeginn vorlegt.

X. [Optional:] Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Das Projekt wird durch den*die Nutzer*in in den Kommunikationsmitteln sowie Pressemel-
dungen zur Bewerbung der Angebote, welche in der [Name oder Bezeichnung der Gemein-
wohlflache] stattfinden, als Veranstaltungsort/Kooperationspartnerin genannt und mit ihrem
Logo eingebunden. Hierzu bedarf es einer individuellen Abstimmung und einer Freigabe der
Nutzungsgeberin vor Veroffentlichung.

Dariiber hinaus muss fiir Bildmaterial, welches die Nutzungsgeberin nach Absprache zur Ver-
fiigung stellt, das Urheberrecht des*der jeweiligen Fotograf*in genannt werden. Wir weisen
ausdriicklich darauf hin, dass dieses nicht zur Weitergabe bestimmt ist und ohne Riickspra-
che nicht anderweitig verdffentlicht werden darf.

Wenn auf Social Media gepostet wird, freuen wir uns liber eine Verlinkung (Instagram:
@[Instagram-Handle]).

Auf Wunsch kénnen die Veranstaltungen des*der Nutzer*in in den Kommunikationskandlen
der Nutzungsgeberin ohne Gewdhr auf Umsetzbarkeit geteilt werden. Die entsprechenden
Texte und Materialien werden durch den*die Nutzer*in zur Verfiigung gestellt. Der*die Nut-
zer*in erkldrt in diesem Fall, dass er*sie die uneingeschrankten Rechte am Material hat, und
stellt diese der Nutzungsgeberin uneingeschrankt zur Nutzung zur Verfiigung. Die Nutzungs-
geberin behilt sich inhaltliche Anderungen vor.

Fiir Fotos und Filmmaterial, welche im Rahmen von Veranstaltungen durch den*die Nutzer*in
entstehen, weisen wir ausdriicklich auf die Beriicksichtigung von Bildrechten, Datenschutz
sowie die Einwilligung der fotografierten Personen hin.

Xl. Datenschutz

Die Nutzungsgeberin erhebt die personenbezogenen Daten des*der Nutzer*in auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum Zwecke der Abwick-
lung des durch diesen Vertrag begriindeten Nutzungsverhaltnisses.

Im Rahmen dieser Zwecksetzung erfolgt gegebenenfalls auch eine Weitergabe der personen-
bezogenen Daten des*der Nutzer*in an eine juristische oder natiirliche Person, die die Nut-
zungsgeberin mit der Durchfiihrung der auf sie entfallenen Aufgaben beauftragt hat. Im Ubri-
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gen werden die personenbezogenen Daten des*der Nutzer*in nicht an auBerhalb der Vertrags-
abwicklung stehende Empfanger*innen libermittelt. Die personenbezogenen Daten des*der
Nutzer*in werden nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen, die
fiir die Nutzungsgeberin gelten, geldscht, sofern und soweit der*die Nutzer*in nicht ausdriick-
lich in die weitere Verarbeitung und Nutzung eingewilligt hat.

Der*die Nutzer*in hat einen Anspruch auf Auskunft liber die bei der Nutzungsgeberin liber
ihn*sie gespeicherten personenbezogenen Daten und bei Vorliegen der jeweiligen gesetzli-
chen Voraussetzungen einen Anspruch auf Berichtigung, auf Léschung, auf Einschrankung
der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Dateniibertragbarkeit.
Mit der Beschwerde iiber die Datenverwendung durch die Nutzungsgeberin kann sich der*die
Nutzer*in auch an die zustdndige Aufsichtsbehdrde wenden.

Xll. Salvatorische Klausel; Textform

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der {ibrigen
Bestimmungen unberiihrt. Anderungen und/oder Erginzungen dieser Vereinbarung bediirfen
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Textform.

Anlagen
Folgende Anlagen sind Bestandteil der Nutzungsvereinbarung:

— Anlage 1: Hausordnung

— Anlage 2: Checkliste Raumnutzung
— Anlage 3: Ubersicht iiber die Rdume
— Anlage 4: Brandschutzordnung

— [ggf. weitere Anlagen auflisten, z. B.: Grundriss, Lageplan, Schliisseliibergabeprotokoll]
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Nutzungsgeberin
[Name der Organisation]

Vertreten durch: [Name]

[Ort], [Datum]

Unterschrift

Nutzer*in
[Name der Organisation]

Vertreten durch: [Name]

[Ort], [Datum]

Unterschrift
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